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- Extrablatt -
Anordnung des Führers (AdF) Adolf Hitler

zur "Durchführung des Luftschutzes in Berlin"
vom 30. September 1940

ADOLF HITLER        BERLIN, den 30. Sept. 1940

Ich ordne für das Gebiet der Reichshauptstadt folgendes an:
1.) Der Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt (gemeint ist Albert Speer - DHJ) wird

mit der Durchführung des Luftschutzbaues in Berlin beauftragt. Zur Durchführung dieser
kriegswichtigen  Aufgabe  sind  ihm  die  notwendigen  Bauarbeiter,  Baustoffe  und  die
erforderlichen Transportmittel bereitzustellen.

2.)  Er  ist  bevollmächtigt,  in  allen  Reichsministerien  und  sonstigen  öffentlichen  und
privaten Gebäuden die vorhandenen Kellerräume für Zwecke des Luftschutzes in Anspruch zu
nehmen, sofern sie für die Aufrechterhaltung des Betriebes nicht lebenswichtig sind.

Die vom Generalbauinspektor hierüber getroffene Entscheidung ist endgültig.
3.)  Ich  beauftrage  den  Generalbauinspektor  weiter,  Luftschutzsonderbauten  mit

Schlafgelegenheit für je bis zu 100 Personen in einer noch zu bestimmenden Anzahl neu zu
erstellen.

4.) Die aus der Durchführung dieser Maßnahmen entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
Reiches.

 gez. Adolf Hitler

Quelle: Martin Moll: Führer-Erlasse 1939-1945.
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